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wenn die zur Entscheidung notwendigen Angaben bzw. Un
terlagen vollständig eingereicht sind.

(3) Bei Zustimmung zum Kreditantrag unterbreitet die 
Bank den Betrieben ein Kreditvertragsangebot. Eine Ableh
nung des beantragten Kredits ist von der Bank zu begrün
den.

(4) Im Kreditvertrag sind zu vereinbaren:
— der Kreditzweck,
— die Kredithöhe und der Termin der Inanspruchnahme,
— der Zinssatz und der Satz der Kreditprovision,
— die Rückzahlungsfrist und die Tilgungsraten.
Die Kreditvoraussetzungen dieser Anordnung sind Bestand
teil eines jeden Kreditvertrages, ohne daß sie ausdrücklich 
im Vertrag genannt sein müssen.

(5) Zur Sicherung vor Verlusten sind der Bank von den 
Betrieben Sicherheiten für die gewährten Kredite zu stellen. 
Die Betriebe haben einen ausreichenden Versicherungsschutz 
für die kreditierten Grund- und Umlaufmittel zu gewährlei
sten. Über die Sicherung der Kredite sind gesonderte Verträge 
abzuschließen.

(6) Die Betriebe sind verpflichtet, Veränderungen, die Ein
fluß auf die Erfüllung des Kreditvertrages haben, unverzüg
lich der Bank mitzuteilen.

(7) Die Kreditzinsen und die Kreditprovision werden quar
talsweise zu den von der Bank festgelegten Terminen fällig 
und dem Konto des Betriebes belastet. Sanktionszinsen ge
mäß Abs. 8 Buchst, a können abweichend davon belastet wer
den.

(8) Verletzen die Betriebe den Kreditvertrag, kann die Bank 
nach Prüfung der mit der Kreditvertragsverletzung zusam
menhängenden Umstände sowie der ökonomischen Situation 
der Betriebe und der Gewähr für die Beseitigung der Ver
tragsverletzung

a) einen Sanktionszins bis zu einem Gesamtzinssatz von 
12 % jährlich an wenden;

b) den Kredit für den künftigen Zeitraum in verringerter 
Höhe gewähren oder Objekte von der Kreditgewährung 
ausschließen;

c) den Kredit ganz oder teilweise fällig stellen. Der in An
spruch genommene Kredit einschließlich der Zinsen kann 
aus den für die Betriebe bestimmten Zahlungseingän
gen, aus Guthaben der Betriebe und aus der Verwertung 
der Kreditsicherheiten ausgeglichen werden, soweit nicht 
andere Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Rechts
vorschriften vor den Forderungen der Bank zu berück
sichtigen sind.

Eine Finanzierung von überhöhtem Aufwand oder Verlusten 
durch Kredite ist nicht zulässig.

§5
Beschwerdeverfahren

(1) Die Betriebe können bei ihrer kontoführenden Bank 
gegen deren Forderungen und Maßnahmen binnen 14 Tagen 
Beschwerde einlegen. Die Beschwerde hat keine aufschiebende 
Wirkung.

(2) Wird der Beschwerde nicht oder nicht in vollem Um
fang stattgegeben, so entscheidet darüber endgültig nach Be
ratung mit dem zuständigen Fachorgan des Rates des Krei
ses
— bei der Staatsbank der DDR oder der Bank für Landwirt

schaft und Nahrungsgüter Wirtschaft der DDR: die jewei
lige Bezirksdirektion;

— bei den Sparkassen: die jeweilige Bezirksdirektion der 
Staatsbank der DDR;

— bei den Genossenschaftskassen für Handwerk und Ge
werbe der DDR: der Verband der Genossenschaftskassen 
für Handwerk und Gewerbe der DDR;

— bei den Bäuerlichen Handelsgenossenschaften (VdgB- 
BHG): die jeweilige Bezirksdirektion der Bank für Land
wirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR.

§ 6
Beratung und Bankkontrolle

(1) Die Bank berät die Betriebe hinsichtlich der Finanzie
rung ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit.

(2) Die Bank ist berechtigt, bei Beantragung des Kredits das 
Vorliegen der Kreditvoraussetzungen und während des Ver
tragszeitraumes die Einhaltung des Kreditvertrages zu kon
trollieren. Hierzu fordert die Bank die Vorlage von Bilanzen 
einschließlich Ergebnisrechnungen oder anderer Vermögens
übersichten sowie weiterer Unterlagen und Nachweise. Dabei 
sind die differenzierten Anforderungen hinsichtlich der Erfas
sung und Nachweisführung in Rechnungsführung und Statistik 
entsprechend den Rechtsvorschriften zu berücksichtigen. Die 
Bank kann Kontrollen an Ort und Stelle durchführen.

§7
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Mai 1985 in Kraft. Sie 
findet für alle Verträge Anwendung, die nach ihrem Inkraft
treten abgeschlossen werden.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
— § 9 der Anordnung vom 15. Dezember 1970 über Finanzmaß

nahmen zur besseren Nutzung der in den privaten Hand
werksbetrieben vorhandenen Leistungs- und Effektivitäts
reserven (GBl. II Nr. 96 S. 677),

— § 8 der Anordnung vom 15. Dezember 1970 über Finanz
maßnahmen zur besseren Nutzung der in den Kleinindu
striebetrieben vorhandenen Leistungs- und Effektivitäts
reserven (GBl. II Nr. 96 S. 680),

— § 15 der Anordnung vom 15. Dezember 1970 über Finanz
maßnahmen zur besseren Nutzung der in privaten Be
trieben vorhandenen Leistungs- und Effektivitätsreserven 
(GBl. II Nr. 98 S. 708).

Berlin, den 21. Februar 1985

Der Präsident der Staatsbank 
der Deutschen Demokratischen Republik ,

K a m i  n s k y  *  1

Anordnung 
über die Anwendung 

der ab 1986 geltenden Industriepreise für die 
Ausarbeitung und Umrechnung der Dokumentationen 

zu Grundsatzentscheidungen für Investitionen
vom 14. Februar 1985

In Übereinstimmung mit den Leitern der zuständigen zen
tralen Staatsorgane wird folgendes angeordnet:

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Anordnung regelt die Anwendung der ab 1986 
geltenden Industriepreise für die Ausarbeitung und Umrech
nung der Dokumentationen zu Grundsatzentscheidungen so
wie für die Umrechnung der Bestände an Lieferungen und 
Leistungen für Investitionen.

(2) Diese Anordnung gilt für staatliche Organe, Kombi
nate, wlrtschaftsleitende Organe und Betriebe, die als Inve
stitionsauftraggeber bzw. Investitionsauftragnehmer Investi
tionen vorbereiten und durchführen. Betriebe im Sinne die
ser Anordnung sind:
— Kombinatsbetriebe,
— andere volkseigene und ihnen gleichgestellte Betriebe,
— staatliche Einrichtungen und Einrichtungen der volksei

genen Wirtschaft,


